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Organigramm Gruppe 33



4Juni 2007

wichtige Homepages

o http://eu.daad.de

o http://www.europa.eu.int (EU-Kommission)

o http://eacea.cec.eu.int (Exekutivagentur in Brüssel)
z. B. Link zur Bewilligungsliste der EUC-Hochschulen:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/erasmus/documents/euc_selection_2007.pdf
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wichtige Homepages/Gruppe EU
http://eu.daad.de
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wichtige Homepages/ERASMUS
http://eu.daad.de
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EUC und Mobilitätsantrag

ERASMUS Hochschulcharta (EUC)

o Antragstellung war am 28. Februar 2007

o für das Hochschuljahr 2007/2008

o bei der EU-Kommission in Brüssel
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EUC und Mobilitätsantrag

ERASMUS Mobilitätsantrag

o Antragstellung war am 30. März 2007.

o Mittel für Studierendenmobilität (SMS + SMP), 
Dozentenmobilität (TM), Personalmobilität (ST) 
und Organisation der Mobilität (OM) für das 
Hochschuljahr 2007/2008

o beim DAAD



9Juni 2007

ERASMUS Zuwendungsvertrag DAAD

o umfasst die Mittel für SMS + SMP, TM, ST und OM

o Versand an die Hochschulen (2 Exemplare)
o Rücksendung beider Exemplare nach Unterschrift der

Hochschule (spätestens jedoch einen Monat nach Eingang)

o Gegenzeichnung durch Frau Dr. Bettina Morhard

o Rücksendung eines Exemplares; zweites für DAAD
o Erstzuweisung in Höhe von 80 % der Gesamtzuwendungs-

summe
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ERASMUS Zuwendungsvertrag DAAD
(Beispiel Hochschuljahr 2006/2007)
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ERASMUS Zuwendungsvertrag DAAD

Auf der ersten Seite des ERASMUS Zuwendungsvertrages wird die 
Gesamtsumme ausgewiesen, die für SMS, TM und OM auf Grundlage 
der „past performance“ errechnet wurde (100 %).

Die Berechnung der Zuwendungssummen für SMP und ST erfolgt auf 
der Grundlage der Antragszahlen und errechnet sich wie folgt:

SMP ST
<= 20 TN = 100 % < 4 TN = 100 %
21 – 60 TN = 50 % (min. 20 TN) > 4 TN = 33 % (min. 4 TN)
> 60 TN = 33 % (max. 75 TN)

Diese Summen pro Bereich sind auch gleichzeitig die Basis für die 
Höhe der Transfersummen.
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Transfermöglichkeiten

Eine Verschiebung von maximal 20 % der Summe des 
Zuwendungsvertrages ist möglich:

o von SMS auf SMP und umgekehrt
o von TM auf ST und umgekehrt
o von OM auf SMS/SMP
o von TM/ST auf SMS/SMP

8 keine Verschiebung auf OM
8 keine Verschiebung aus SM (SMS/SMP)

ERASMUS Zuwendungsvertrag DAAD
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ERASMUS Zuwendungsvertrag DAAD
(Beispiel Hochschuljahr 2006/2007)
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ERASMUS Zuwendungsvertrag DAAD

Die Erstzuweisungen pro Bereich (80 %) sind im ERASMUS 
Zuwendungsvertrag ausgewiesen.

Bitte informieren Sie Ihre Kassen darüber, dass mit der Erst-
zuweisung lediglich erst 80 % der Gesamtzuwendungssumme
ausgezahlt werden, um eventuelle Mahnungen zu vermeiden!
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allgemeine Fragen

Zwischenbericht (im Excel-Format inkl. Anleitung)

o zum 1. Februar eines laufenden Hochschuljahres
einzureichen

o Aufführung der bereits durchgeführten und bis zum 
Ende des Förderzeitraums noch geplanten
Mobilitätsmaßnahmen

► Grundlage für die Auszahlung der restlichen
Zuwendungssumme (bis zu 20%) und einer eventuellen
Mittelumverteilung
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allgemeine Fragen

Abschlussbericht (im Excel-Format inkl. Anleitung)

o für das Hochschuljahr 2006/07: 1.9.2007
o für das Hochschuljahr 2007/08: voraussichtlich Anfang

Oktober 2008
o Aufführung aller durchgeführten Mobilitätsmaßnahmen

8 Verwendungsnachweis aller zur Verfügung
gestellten Mittel
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allgemeine Fragen (Beispiel Hochschuljahr 2006/07)
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allgemeine Fragen (Beispiel Hochschuljahr 2006/07)
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Fragen zur Studierendenmobilität

o Die Dauer einer Förderung im Rahmen der Studierenden-
mobilität im ERASMUS-Programm muss mindestens 3 
Monate (Ausnahme: „terms“ oder Trimester) und darf 
maximal 12 Monate betragen.

o Der maximale Fördersatz/Monat darf 250,- EURO nicht 
überschreiten.
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Fragen zur Studierendenmobilität

Versicherungsschutz

Die Studierenden (auch Praktikanten) müssen selbst dafür 
Sorge tragen, dass sie ausreichend versichert sind. Über 
das ERASMUS-Programm besteht keinerlei Versicherungs-
schutz. Es empfiehlt sich jedoch, eine zusätzliche Auslands-
kranken- und eine Reiserücktransportversicherung abzu-
schließen. Es besteht auch die Möglichkeit einer Gruppen-
versicherung über den DAAD (Ansprechpartnerin: Marina 
Palm, Tel.: 0228/882-294).



21Juni 2007

Fragen zur Studierendenmobilität

Behinderte Studierende

Behinderte Studierende haben die Möglichkeit, beim DAAD Sondermittel zur 
Deckung ihrer ihnen im Ausland entstehenden Mehrkosten zu beantragen. Je 
nach Grad der Behinderung kann der DAAD den Höchstfördersatz auf 500,-
EURO/Monat aufstocken und bei Schwerbehinderung die realen Kosten 
erstatten.

Studierende mit außergewöhnlichen Sonderbedürfnisse n

Diese Mittelaufstockung umfasst z. B. Anträge von Studierenden, die ihren 
Auslandsaufenthalt mit ihrem Kind antreten möchten. Für die Mehrkosten, die 
dadurch entstehen, können zusätzliche Mittel – ebenfalls bis zu einem Höchst-
fördersatz von 500,- EURO/Monat - beantragt werden.
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Fragen zur Studierendenmobilität

Behinderte Studierende

Die Anträge auf Sondermittel für behinderte Studierende sollten spätestens 
zwei Monate vor Antritt des Auslandsaufenthaltes beim DAAD eingereicht 
werden. Mit dem Antrag sollten folgende ergänzende Unterlagen eingereicht 
werden:

o beglaubigte Kopie des Schwerbehindertenausweises
o ärztliche Bescheinigungen
o sonstige Unterlagen, die zur Kostenerstattung relevant sind

Studierende mit außergewöhnlichen Sonderbedürfnisse n

Auch hier gilt die Regel, dass der Antrag zwei Monate vor Beginn des 
Auslandsaufenthaltes beim DAAD vorliegt. Dem Antrag sollte die Kopie der 
Geburtsurkunde des Kindes beigelegt werden.
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Fragen zur Studierendenmobilität

EILC

o Antragstermin für die Sommer-/Herbstkurse ist der 31. Mai.
o Antragstermin für die Winterkurse ist der 31. Oktober .

8 vorab Nominierung der Studierenden durch die Heimat-
hochschule an den DAAD

8 später Bestätigung durch die OI‘s

8 gilt nicht mehr für Dozenten!
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Fragen zu Auslandspraktika

p Der maximale Fördersatz/Monat beträgt 400,- EUR.

o Die entsendende Einrichtung muss eine gültige erweiterte EUC
besitzen.

o nicht förderfähige Einrichtungen: Europäische
Organisationen, Organisationen; die EU-Programme 
verwalten; diplomatische nationale Vertretungen des
Heimatlandes.

o Kombination Praktikum/Studium während einer SM-Periode:
a) Praktikum wird unter der Aufsicht der selben Gast-HEI wie

Studienaufenthalt gemacht b) zeitlich aufeinander folgend
� gelten als SMS und werden entsprechend bezuschusst

o SMP im Hochschulantrag und im Konsortium: jede Fakultät oder jeder Fachbereich
muss sich für einen der Wege entscheiden.
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Fragen zur Dozentenmobilität

o Die Dauer einer Förderung im Rahmen der Dozenten-
mobilität im ERASMUS-Programm muss mindestens 
5 Unterrichtsstunden und darf maximal 6 Wochen betragen.

o Die Reisekosten der Dozenturen können real nach 
Reisekostengesetz erstattet werden; die Aufenthalts-
kosten bis zu den Länderhöchstsätzen.
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Fragen zur Personalmobilität

Mögliche Aktivitäten sind 

o Förderung von Trainingsaufenthalten (z. B. Erfahrungsaustausch,   
Weiterbildungsmaßnahmen) von Dozenten und anderem Hoch-
schulpersonal an Partnerhochschulen

o Auslandsaufenthalte von Hochschulpersonal zu Fortbildungs-
zwecken in Unternehmen

o Trainingsaufenthalte von Unternehmenspersonal an ausländischen 
Einrichtungen des Hochschulbereichs
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Fragen zur Personalmobilität

Förderdauer
Die Aufenthalte müssen min. 1 Woche und dürfen 
max. 6 Wochen dauern.

Leistungen
o Erstattung von Fahrtkosten (reale Kosten)
o Erstattung von Aufenthaltskosten bis zu einem nach 

Zielländern gestaffelten Höchstsatz      
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Fragen zur Organisation der Mobilität

o Für die Mittel zur Organisation der Mobilität ist kein
gesonderter Zwischen- bzw. Abschlussbericht zu 
erstellen.  

o Die Transfersumme ist unabhängig von der am Ende
tatsächlich zugewendeten Summe.

o Eventuelle Rückzahlungssummen OM errechnen 
sich aus der Anzahl der entsandten Studierenden/
Praktikanten und Dozenten/Personalmobilitäts-
geförderten; nicht aus den real verausgabten Kosten.
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Fragen zur Organisation der Mobilität
Kategorien Standard-OM

1. Kategorie: 1 – 25 TN = * 230,- EUR
2. Kategorie: 26 – 100 TN = * 180,- EUR
3. Kategorie:      101 – 400 TN = * 120,- EUR
4. Kategorie:             > 400 TN = * 100,- EUR

Beispiel Rückzahlung Standard-OM:

Zuweisung laut Zuwendungsvertrag: 4.370,- EURO für
19 Personen (SMS, TM und ST)
Personen laut AB: 10 (SMS), 5 (TM) und 2 (ST) = 
17 * 230,- EUR = zustehende OM-Mittel: 3.910,- EURO

Rückzahlung OM: 460,- EURO
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Audit- und Monitoring-Maßnahmen

Audit- und Monitoring-Vorort-Besuch

Audit

Das Audit besteht aus der Überprüfung der Unterlagen der geförderten 
Studierenden und Dozenten. Diese werden vorab angefordert und im
DAAD überprüft. Bei dem Vorort-Besuch an der Hochschule werden die 
aufgetretenen Unstimmigkeiten mit den zuständigen Sachbearbeitern 
besprochen und geklärt. Für die finanzielle Überprüfung werden die 
Haushalts- bzw. Finanzabteilung hinzugezogen. Ergeben sich durch die 
Überprüfung finanzielle Änderungen, muss ein korrigierter 
Abschlussbericht vorgelegt werden.
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Audit- und Monitoring-Maßnahmen

Audit- und Monitoring-Vorort-Besuch

Monitoring

Der Monitoring-Teil des Vorort-Besuches an der Hochschule soll in Gesprächen 
mit Vertretern der Hochschulleitung die Internationalisierungsstrategien 
verdeutlichen. Unter Berücksichtigung des ERASMUS Policy Statements (EPS), 
das mit dem Antrag auf eine ERASMUS-Hochschulcharta (EUC) eingereicht 
wird, soll u. a. die Qualität des Austausches verbessert werden. In diesen 
Gesprächen werden mögliche Methoden formuliert, dieses Ziel zu erreichen. 
Seit dem Hochschuljahr 2003/2004 werden Bologna-Promotoren in das 
Monitoring einbezogen, die u. a. hinterfragen, inwieweit der Bologna-Prozess 
innerhalb der Hochschule umgesetzt werden konnte/wird. Auch wird die 
Einhaltung der mit dem Abschluss der EUC eingegangenen Verpflichtungen 
überprüft.
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Audit- und Monitoring-Maßnahmen

Audit- und Monitoring-Maßnahmen „sample check“

Die Audit- und Monitoring-Maßnahme des „sample check“ beinhaltet die 
Anforderung von Unterlagen der geförderten Studierenden und Dozenten zur 
Überprüfung im DAAD. Der Vorort-Besuch an der Hochschule entfällt. Bei der 
Überprüfung eventuell auftretende Unstimmigkeiten werden per Schriftverkehr 
geklärt. Liegen Unterlagen nicht vollständig vor, werden sie nachgefordert.

Die finanzielle Überprüfung erfolgt durch einen Auszug aus der Haushalts-
überwachungsliste. Ergeben sich durch die Überprüfung finanzielle 
Änderungen, muss ein korrigierter Abschlussbericht vorgelegt werden.
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Audit- und Monitoring-Maßnahmen

Audit- und Monitoring-Maßnahmen

Es werden z. B. folgende Fehler häufig gemacht:

o Die Angaben über den Aufenthaltszeitraum werden z. B. den   
Annahmeerklärungen entnommen und stimmen somit nicht mit den 
Bestätigungen der Gasthochschulen überein.

o Die Bestätigungen der Gasthochschulen sollten am Ende des      
Aufenthaltes ausgestellt werden.

o Annahmeerklärungen, bilateral agreements und learning agreements 
müssen vor Antritt des Auslandsaufenthaltes von den erforderlichen
Beteiligten unterzeichnet werden.
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